
NDESKANZLERAMT 
Sektion VI (Volksgesundheit) 

GZ. 61.821/1-VI/13b/87 
! 

, 

vom , mit dem das Bundesgesetz 
über öffentliche Schutzimpfungen gegen über­

tragbare Kinderlähmung geändert wird 

Der Nat ionalrat hat beschlossen: 

Art i k e I I 

Das Bundesgesetz vom 28. November 1960, BGBI.Nr. 244, über öffent­
liche Schutzimpfungen gegen übertragbare Kinderlähmung, in der Fas­
sung der Bundesgesetze BGBI.Nr. 150/1964 und BGBI.Nr. 346/1970, wi\rd 

wie folgt geändert: 

1. § 2a Abs. 1 letzt er Satz laut et: 

"Ist der Minderjährige über 14 Jahre alt und mangelt es ihm für den 
Impfarzt offensichtlich, nicht an der nötigen Einsichtsfähigkeit, um 

die Bedeutung der Impfung zu erkennen, so bedarf es überdies seiner 
eigenen Zustimmung." 
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2. § 2a Abs. 2 laut et: 

"(2) Ist dem Impfling ein Sachwalter nach § 273 ABGB bestellt worden 
und umfaßt dessen Wirkungskreis auch die Meldung des Impflings zur 
Schutzimpfung gegen übertragbare Kinderlähmung, so wird die Meldung 
vom Sachwalter abgegeben. Mangelt es dem Impfling, für den Impfarzt 
offensichtlich, nicht an der nötigen Einsichtsfähigkeit, um die 
Bedeutung der Impfung zu erkennen, so bedarf es überdies seiner 
eigenen Zustimmung." 

3. § 2a Abs. 3 lautet: 

"(3) Mangelt es dem Impfling infolge einer psychischen Krankheit 
oder geistigen Behinderung, für den Impfarzt offensichtlich, an der 
nötigen Einsichtsfähigkeit, um die Bedeutung der Impfung zu er­
kennen, ohne daß ihm ein Sachwalter gemäß Abs. 2 bestellt worden 
ist, so hat di e Impfung zu unt erblei ben." 

4. § 8 Abs. 2 laut et : 

"(2) Nichtöffentliche Schutzimpfungen gegen übertragbare Kinderläh­
mung mit Impfstoff aus lebenden, abgeschwächten Errege rn (attenu­
ierten Viren) dürfen nur während der öffentlichen Impf termine vorge­
nommen werden, sofern nicht im Einzelfall medizinische Gründe die 
Durchführung der Impfung zu einem anderen Zeitpunkt erforderlich 
machen. " 
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5. Nach § 8 Abs. 2 wird folgender Abs. 3 angefügt: 

"(3) Bei der Vornahme nichtöffentlicher Schutzimpfungen (Abs. 2) 

sind die bei den öffentlichen Schutzimpfungen anzuwendenden Methoden 
und zu beachtenden Vorsichten (§ 1 Abs. 3 ) einzuhalten." 

6. § 11 Abs. 2 und 3 lautet: 

"(2) Der Bund hat die Kosten des Impfstoffes zu übernehmen, der 
für die öffentliche Schutzimpfung von Personen bis zum vollendeten 

19. Lebensjahr benötigt wird. 

(3) Die Länder haben den sonstigen Aufwand zu bestreiten, der sich 
aus der Durchführung der öffentlichen Schutzimpfung von Personen bis 
zum vollendeten 19. Lebensjahr ergibt. Die nach Abs. 1 bestehende 
Verpflichtung der Gemeinden wird hiedurch nicht berührt." 

7. § 1 2 1 i t. blaut et : 

"b) als impfender Arzt die Vorschriften des § 8 Abs. 2 oder 3 dieses 
Bundesgesetzes nicht beacht et ;" 
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Art i k e 1 I I 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Mai 1988 in Kraft. 

(2) M~t der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bundesk~nzler, 
hinsichtlich des Art. I Z 6 im Einvernehmen mit dem Bundesminister 

für Finanzen, betraut. 
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Vor b 1 a t t 

A. Problem: 

Gemäß Bundesgesetz vom 28. November 1960, BGB1.Nr. 244, über öffent­

liche Schutzimpfungen gegen übertragbare Kinderlähmung, in der 
Fassung der Bundesgesetze BGB1.Nr. 150/1964 und BGB1.Nr. 346/1970, 
dürfen Schutzimpfungen gegen übertragbare Kinderlähmung nur zu' den 
von der Obersten Gesundheitsbehörde festgesetzten Impf terminen vor-

genommen werden. 

Wegen der mit periodischen Impfkampagnen erzielbaren hohen Impfbe­
teiligung soll zwar an dieser Regelung grundsätzlich festgehalten, 
jedoch auch die Möglichkeit geschaffen werden, im Einzelfall nicht­
'öffentliche Schutzimpfungen außerhalb der öffentlichen Impf termine 

vorzunehmen. 

B. Ziel: 

Verwirklichung des unter A. Angeführten sowie Anpassung einiger 

Bestimmungen an die derzeit geltende Rechtslage. 

c. Inhalt: 

_ Durchführung nichtöffentlicher Schutzimpfungen gegen Kinderlähmung 

in Einzelfällen auch außerhalb der öffentlichen Impf termine; 

_ Herabsetzung der Altersgrenze, ab der der Impfling die Impfkosten 

selbst zu tragen hat, auf das 19. Lebensjahr; 

Anpassung elnlger Bestimmungen an das Bundesgesetz vom 2. Februar 
1983 über die Sachwalterschaft für behinderte Personen, BGB1. 

Nr. 136. 
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D. Alternativen: 

Kei ne. 

E. Kosten: 

Keine. Vielmehr ist durch die Herabsetzung der Altergrenze, ab der 
der Impfling die Impfkosten selbst zu tragen hat, eine Kostenein­

sparung zu erwarten. 
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E r 1 ä u t e run gen 

Allgemeiner Teil 

Das Bundesgesetz vom 28. November 1960 über öffentliche Schutzimp­
fungen gegen übertragbare Kinderlähmung, BGB1.Nr. 244/1960, zuletzt 
novelliert durch das Bundesgesetz vom 30. Oktober 1970, EGEl. 
Nr. 346, sieht vor, daß orale Schutzimpfungen gegen Kinderlähmung 
nur zu bestimmten, von der obersten Gesundheitsbehörde festgesetzten 
Impf terminen vorgenommen werden dürfen. 

Dementsprechend werden sowohl öffentliche als auch nichtöffentliche 
Schutzimpfungen gegen Kinderlähmung nur in der kalten Jahreszeit 
(Spätherbst - und Wintermonate) vorgenommen. 

Dieses Prinzip soll zwar wegen der mit großangelegten und werbewirk­
sam angekündigten periodischen Impfaktionen erzielbaren hohen Impf­
beteiligung grundsätzlich beibehalten, jedoch auch die Möglichkeit 
geschaffen werden, dann, wenn im Einzelfall eine Schutzimpfung gegen 
Kinderlähmung aus medizinischen Gründen erforderlich ist, diese auch 
außerhalb der bisher gehandhabten Termine durchzuführen. 

Vom Obersten Sanitätsrat wurde im Rahmen seiner 172. Vollversammlung 
am 21. Juni 1987 dazu festgestellt, daß gegen eine ganzjährige 
Durchführung der oralen Poliomyelitis - Schutzimpfung keine medizi­
nischen Bedenken bestehen. 

Weiters wird durch die vorliegende Novelle das Alter der Personen, 
für deren öffentliche Schutzimpfung der Bund die Kosten des Impf­
stoffes und die Länder den sonstigen damit zusammenhängenden Auf­
wand zu bestreiten haben, vom 21. auf das 19. Lebensjahr herabge­
set zt. 

Sonstige Änderungen sind durch das ~undesgesetz vom 2. Feber 1983 
über die Sachwalterschaft für behinderte Personen, BGB1.Nr. 136, 

und das Bundesgesetz vom 14. Feber 1973, mit dem Bestimmungen über 
die Geschäftsfähigkeit und die Ehemündigkeit geändert werden, 
BGB1. Nr. 108, notwendig geworden. 
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Besonderer Teil 

Zu Art. I Z 1 (§ 2a Abs. 1 letzter Satz): 

Diese Änderung erfolgt in Anpassung an das Bundesgesetz vom 

14. Feber 1973, mit dem Bestimmungen über die Geschäftsfähigkeit und 
die Ehemündigkeit geändert werden, BGBl. Nr. 108. Weiters wurde in 
der vorliegenden Novelle die veraltet e Wendung "geistige und si tt­
liehe Reife" durchgehend durch "Einsichtsfähigkeit" ersetzt. 

Zu Art. I Z 2 und 3 (§ 2a Abs. 2 und 3l: 

Diese Änderungen sind durch das Bundesgesetz vom 2. Feber 1983 über 
die Sachwalterschaft für behinderte Personen, BGBl.Nr. 136, not­
wendig geworden. 

Zu Art. I Z 4 (§ 8 Abs. 2): 

Aus den im Allgemeinen Teil der Erläuterungen erwähnten Gründen 
sieht § 8 Abs. 2 vor, daß nichtöffentliche Schutzimpfungen gegen 
Kinderlähmung in Einzelfällen nunmehr auch außerhalb der öffent­
lichen Impf termine vorgenommen werden können, sofern dafür ein medi­
zinisches Erfordernis gegeben ist. Dies wäre beispielsweise dann der 
Fall, wenn Personen, die keinen ausreichenden Impfschutz besitzen, 
beabsichtigen, in den Sommermonaten in Länder zu reisen, in denen 
Kinderlähmung noch endemisch ist. 

Grundsätzlich sollen aber auch die nichtöffentlichen SChutzimpfungen 
- wie bisher - nur während der öffentlichen Impf termine vorgenommen 
werden. 
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Zu Art. I Z 5 (§ 8 Abs. 32: 

Die Regelung in einem eigenen Absatz (bisher in § 8 Abs. 2) soll 
lediglich der Klarheit und Ubersichtlichkeit dienen. 

Zu Art. I Z 6 (§ 11 Abs. 2 und 3): 

Die Herabsetzung der Altersgrenze, ab der die Impflinge die Impf­
kosten selbst zu bestreiten haben, steht in Einklang mit dem durch 

Bundesgesetz BGB1.Nr. 108/1973 herabgesetzten Volljährigkeitsalter. 

Zu Art. I Z 7 (§ 12 lit.~ 

Die Einfügung von Abs. 3 ist durch die Auf teilung des bisherigen § 8 
Abs. 2 in zwei Absätze (Abs. 2 und 3) erforderlich. 

Zu Art. 11: 

Abs. 1 sieht als Zeitpunkt des Inkrafttretens der Novelle den 1. Mai 

1988 vor, um den ungestörten Ablauf der im November 1987 beginnenden 
Impfkampagne nicht zu beeinträchtigen. 

Abs. 2 enthält die Vollzugsklausel. 
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.' 
TEX T G E GEN U B E R S TEL L U N G 
========================================= 

geltende Fassun15 

;;§' i ':i. (1)' Ist der' Jinpfling':ininderjähiig:::~b 
wird die Meldung vom Sorgeberechtigten abg'e-, 
geben. Hu der Impfling'm'ehrere Sorgeberedl­
tigte, so genügt' die Meldung' durCh' einen von 
ihnen, ohne daß es der vorherigen :Verstäildi-, 
gung oder ,: Anhörung 'ande~r' Sörgeberech­
tigter bedarf. Ist, Ider Minderjährige über 
1!! J ;Ihre alt und mangelt, es ihm,' für' den 
1mpfarzt o{fensidltlich, nicht an der,~ nötig,:n 
I geistigen und sittlidlen Rcifc,.'um die Bedeutung 
I der' Impfung zuerkennen, so bedarf-es überdies 
; seiner eigenen Zustimmung. r ': " ' 

'(2) ht 'dCC'Jmprtins' lUS einem :lnderen Grund 
';I~ dern,'der"Minderj:ihrigkcit nidlt eigenberech­
tigt,' ~6'wird die Meldung vom Gcsetzlichen Ver­
treter ~bgebeben. Mmt;e1t es dem Jmpflint;. iür 
den Impfant,ofiensidnlich, nicht .. :ln der, nötit;~:l 
geistigen und sittlidIen ,Reife, um die Dedeutung 
det"Lnpfung zu crkennen, so bedarf es überdi:s 
seiner, eiGenen Zustimmung., 

(3) 1s: der JrnprJin'g: 'für den Jmpfarzt ofTe:t­
sichtlic" bcisteskrlnk, ,ohne d:rß er entmündi-~t 
ist und ohne ,d::ß er einen ~orl3ufigen Deist::.nd 
hlt'"sci, ist'die .Impfung zu un:erhssen::" ,', 

Fassung des Entwurfes 

1. § 2a Abs. 1 letzter Satz lautet: 

"Ist der Minderjährige über 14 Jahre alt und l!Ia:1gelt ez ihm für den 
Impfarzt offensichtlich, nicht an der nHtieen Einsichtsf~hiekeit. um 

die Bedeutung der Impfung zu erkennen, ,so bedarf es überdies seiner 
eigenen Zustimmung." 

2. § 2a Abs. 2 lautet: 

"(2) Ist dem Impfling, ein Sachwalter nach § 273 ABGB bestellt worden 
und umfaßt dessep Wirkungskreis auch die Meldung des I~pflinßs zur 
SChutZimpfung gegen Ubertragbare Kinderlllhmung. AO wird die Meldun~ 
vom Sachwalter abgegeben. Mangelt es dem Impfling, 'für den Impfarzt 

offensichtlich, nicht an der nötigen Einsichtsfähigkeit. um die 
Bedeutung der Impfung zu erkennen, so bedarf es überdies seiner 
eigenen Zustimmung." 

3. § 2a Abs. 3 lautet: 

"(3) Manßelt es dem Impfling infolge einp.r psychischen Krankheit 

oder geistigen Behinderung, fUr de~ Impfarzt offensichtlich, a:1 der 
nHtieen Einsichtsfähigke'it, um die Bedeutung der Impfung zu er­

~:en:1en, ohne daß ihm ein Sach .... alter r-emäß Abs. 2 bestellt worJen 
ist, so hat die Impfune zu unterbleiben." 
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(2)· Nichi·ölTcntlidlC SdlUtzimpfungen J;c~en 
übertragbare Kindcrl;ihmun~ dürren mit Impf­
stoff all9 lebenden, abgesdl\,.:idlten Erregern 
(attenuierten Viren) n·ur "";ihrend der öfIent­
lidlen Impftermine sowie unter Einhaltung der 
bei den örientlidlen SdlUtzim?funscn anzuwen­
denden Methoden und zu beJdHenden y'or­
sidlten (§ 1 Abs. 3) vorgenommen werden. 

,.-5I".d~ ~ B AbS. ob 

• ••• .I 

(~) Der Bund hat die Kosten' des Impfstoffes' 
zu übernehmen, der für die öffentliche Schutz-: 
impf un; von I'eC1onen bis zum vollendeten 
21. Lebcnsjlhr benötigt· wird. . ' ;. ': " .. ,. 

. • '. ..1 .. ' 
(1) Die L:inder haben den 'sonstir.en Aufwand 

zu bestreiten, der sich :lUs der Durdlführung der 
öITentlidlen Schutzimpful!~ ·von I Personen ~bis 
zum vollendeten 21. Lcbensjlnr ergibt. Die n:tdl 
Abs. 1 bestehende V erpf1ichtun~ der Gemeinden 
wird hiedurch nicht berührt .. 

-2-

.' 
.... 4. § 8 Abs. 2 lautet: 

"(2) llichtöffentllche Schutzimpfungen gegen ilbertrtlGbnre Y.lndc~li:ih­

Clung mit Impfstoff aus.lebenden, abgeschwächten Errecern (atte~~­

ierten Viren) dürfen nur während der öffentlichen !c~ftermine voree­

no~~cn ~erden, sofern nicht im Einzelfall Cledlzinisc~e Gründe rlle 

Durchfil!1rune der Impfung zu einem a!'lderen Zeltpnl-:t erforderU,=h 

cachen." ... ' . 

5. Nach § 8 Abs. 2 wird rOlBender Abs. 'aneefUgt: 

".(3) I!ei der Vornahme nichtöffentlicher SchutzimpfunGen (Ab::J. 2) 

sind die bei den öffentlichen Schutzlr:pfunp,en anzuwendenc\en r-:e~hodcn 
und zu beachtenden Vorschriften (§ 1 Abs. 3) einzuhalten." 

6. § 11 Abs.·2 und 3 lautet: 

"(2) Der Bund hat die Kosten des l::lP!~toffes z·.1 .üb~.rnehmen, der 
für die öffentliche SChutZimpfung von Persone~ bis z~~ volle~detcn 
19. Lebensjahr benötIgt wird. 

(3) Die Länder haben den sonstleen Aufwand z~ bestreiten, der sich 

a~s d er Durchführung der öffentl ichen Schutziopfunß von Pe r:lonen bis 

zu-:\ vollendeten. 19. Leben'sJahr .crgibt. Die nach Abs. 1 be3tehe::de 

.y_e.r_?flichtung der GCr:Jcinden wird hiedurch ni('ht berührt." 
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: § 12 •. Es m3dlt -sich .eine; Vcrw:JhU:16~üb.er­
-"t!-ctüng schuldig und ist, mit. Gcldstr:.fe bis :zu 

30.000 S oder mit Arrest bis :zu sedlS Wodlcn :zu 
bestr:lfcn. wer 

-
b) :11$ impfender Arzt die Vorsdlriften des § g 

Abs. 2 dieses Dundcsscsetzcs nidlt bClchtet; 

.. 

. § 13. Mit dc:r Vollzic:hung dieses Bundes­
gC5C:ZCS ist dls DundcsminiHcrium für sozillc 
Vcnnlcuns. hinsidltlidl der §§ 10 und 11· im 
Einyernehmen mit dem Dundcsministerium für 
Finanzen. betrlUt • 

. , ... 

-.3-
~" 

.' 

7. § 12 lit. blautet: 

"b) als impfender Arzt die Vorschritten des § 8 A~s. 2 oder 3 dieses 
Bundesgesetzes nicht beachtet;" .. ' . .-... 

Art i k e 1. I I 

(1) Dieses B~ndeSBesetz tritt mit 1. Mai 1988 in Kraft • 

(2) lolit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bundeskanzler, • 
hinsichtlich des Art. I Z ~ im Einvernehmen mit de~ Bundesminister 
für Finanzen, betraut. 
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